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Alt 
Präambel 
 

 
Der Rat der Stadt Coesfeld hat aufgrund der §§ 7 Abs. 1 
und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 in 
der zurzeit gültigen Fassung und des § 23 des Gesetzes 
zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbil-
dungsgesetz, KiBiz) vom 30. Oktober 2007 in der zurzeit 
gültigen Fassung in seiner Sitzung am 10.10.2013 die 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neu 
Präambel  
 
 
Der Rat der Stadt Coesfeld hat aufgrund der §§ 7 Abs. 1 
und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 in 
der zurzeit gültigen Fassung und des § 23 des Gesetzes 
zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbil-
dungsgesetz, KiBiz) vom 30. Oktober 2007 in der zurzeit 
gültigen Fassung in seiner Sitzung am 22.12.2016 die 
folgende Satzung beschlossen: 

Begründung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualisierung 
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Alt: §1 

 
§ 1 Allgemeines  
(1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten in Kinderta-
geseinrichtungen und in Kindertagespflege erhebt die 
Stadt Coesfeld als örtlicher Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe gemäß § 23 KiBiz und gem. § 90 SGB VIII von 
den Eltern entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit monatlich öffentlich-rechtliche Elternbeiträge.  

(2) Für die Erhebung der Elternbeiträge teilt der Träger der 
Tageseinrichtungen bzw. der von der Stadt mit der Ver-
mittlung von Kindertagesplätzen Beauftragte der Stadt 
Coesfeld die Namen, Anschriften, Geburtsdaten, Betreu-
ungszeiten, die Aufnahme- und Abmeldedaten der Kinder 
sowie die entsprechenden Angaben der Personensorge-
berechtigten unverzüglich mit.  

(3) Der Elternbeitrag wird auf der Grundlage eines Bei-
tragsbescheides erhoben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neu: 
 
 
keine Änderung 
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Alt: § 2 

 
§ 2 Entstehung des Beitrages und Beitragszeitrau-
mes  
(1) Bei Inanspruchnahme des Angebotes der Betreuung 
eines Kindes in einer Tageseinrichtung entsteht die Bei-
tragspflicht mit der Aufnahme des Kindes und endet mit 
Ablauf des Monats, in dem das Betreuungsverhältnis en-
det.  

(2) Bei Inanspruchnahme des Angebotes der Betreuung 
eines Kindes in der Kindertagespflege entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Beginn der Betreuung des Kindes 
durch die Tagespflegeperson und endet mit dem Ablauf 
des Monats, in dem das Betreuungsverhältnis endet.  

(3) Die Aufnahme des Kindes erfolgt grundsätzlich zum 
1. eines Monats. Mit diesem Tag beginnt die Beitrags-
pflicht. Sollte in Ausnahmefällen eine Aufnahme im Laufe 
eines Monats erfolgen, so ist für den Monat der volle Bei-
trag zu zahlen.  

(4) Die Beitragspflicht besteht unabhängig von einer tat-
sächlichen Inanspruchnahme der Betreuung. Sie wird 
durch die Schließungszeiten der Tageseinrichtungen und 
durch Fehlzeiten der Kinder nicht berührt.  

(5) Änderungen des Elternbeitrages durch eine Einkom-
mensänderung der Eltern/Beitragspflichtigen oder durch 
eine Änderung der Betreuungszeit werden vom ersten 
Tag des nächsten Monats an wirksam, es sei denn, die 
Änderung erfolgt zum Beginn des Monats.  
 

Neu: 
 

§ 2 Entstehung des Beitrages und Beitragszeitrau-
mes  
(1) Bei Inanspruchnahme des Angebotes der Betreuung 
eines Kindes in einer Tageseinrichtung entsteht die Bei-
tragspflicht mit der Aufnahme des Kindes und endet mit 
Ablauf des Monats, in dem das Betreuungsverhältnis en-
det.  

(2) Bei Inanspruchnahme des Angebotes der Betreuung 
eines Kindes in der Kindertagespflege entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Beginn der Betreuung des Kindes 
durch die Tagespflegeperson und endet mit dem Ablauf 
des Monats, in dem das Betreuungsverhältnis endet.  

(3) Die Aufnahme des Kindes erfolgt grundsätzlich zum 
1. eines Monats. Mit diesem Tag beginnt die Beitrags-
pflicht. Sollte in Ausnahmefällen eine Aufnahme im Laufe 
eines Monats erfolgen, so ist für den Monat der volle Bei-
trag zu zahlen.  

(4) Die Beitragspflicht besteht unabhängig von einer tat-
sächlichen Inanspruchnahme der Betreuung. Sie wird 
durch die Schließungszeiten der Tageseinrichtungen und 
durch Fehlzeiten der Kinder nicht berührt.  

(5) Änderungen des Elternbeitrages für die Kindertages-
einrichtung und für die Kindertagespflege aufgrund einer 
Änderung der Betreuungszeit werden vom ersten Tag 
des folgenden Monats an wirksam, es sei denn, die Än-
derung fällt auf den Ersten des Monats.  
 
(6) Änderungen des Elternbeitrages für die Kindertages-
einrichtung und für die Kindertagespflege aufgrund einer 
Änderung des Kindesalters (Unterscheidung unter 2 (u2) 

Begründung:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderung Betreuungs-
zeit: Verfahren ist hier 
unverändert geblieben, 
lediglich separate Dar-
stellung 
 
Änderung Kindesalter 
(u2/ü2): Rechnung ab 
Geburtstagsmonat, da 
gerechter und den Eltern 
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und über 2 Jahre (ü2)) werden ab dem Monat, in den der 
relevante Geburtstag fällt, wirksam. 
 
 
 
(Einkommensänderung, die hier nicht mehr behandelt 
wird: siehe §7, der generell das Thema Einkommen be-
handelt) 
 
 
 
 

besser vermittelbar als 
die bisherige KiBiz-
Stichtagsregelung 
01.11.. Zudem agieren 
Dülmen und der Kreis 
ebenfalls entsprechend 
nach dem Geburtstags-
monat.  

Alt: § 3 
 

§ 3 Fälligkeit des Beitrages  
(1) Der Beitrag wird monatlich erhoben und ist jeweils am 
15. eines Monats fällig.  

(2) Die Beitragszahlung soll grundsätzlich bargeldlos 
über eine Einzugsermächtigung oder Überweisung 
(Selbsteinzahlung) unter Angabe der hierfür erforderli-
chen Daten erfolgen.  

(3) Nicht gezahlte Beiträge unterliegen der Beitreibung 
im Verwaltungsvollstreckungsverfahren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Neu: 
 

§ 3 Fälligkeit des Beitrages  
(1) Der Beitrag wird monatlich erhoben und ist jeweils am 
15. eines Monats fällig.  

(2) Die Beitragszahlung soll grundsätzlich bargeldlos 
über ein Lastschriftmandat (SEPA-Lastschriftverfahren) 
oder Überweisung (Selbsteinzahlung) unter Angabe der 
hierfür erforderlichen Daten erfolgen.  

(3) Nicht gezahlte Beiträge unterliegen der Beitreibung 
im Verwaltungsvollstreckungsverfahren.  
 

 
 
 
 
 
 
Notwendige Anpassung 
des Satzungstextes an 
geänderte rechtliche 
Rahmenbedingungen  
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Alt: § 4 
 
 
 

§ 4 Beitragsschuldner/-pflichtiger  
(1) Beitragspflichtig sind die Eltern. Lebt das Kind nur mit 
einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle 
der Eltern.  

(2) Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pfle-
geeltern ein Kinderfreibetrag nach § 32 Einkommensteu-
ergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die Per-
sonen, die diese Leistung erhalten, an die Stelle der El-
tern.  

(3) Andere Personensorgeberechtigte treten an die Stelle 
der Eltern, soweit sie dem Kind zum Unterhalt verpflichtet 
sind und für das Kind die Aufnahme in die Kindertages-
pflege beantragt haben.  

(4) Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamtschuld-
ner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neu: 
Absatz 3 streichen! Aus Absatz 4 wird 3!   
 
 

§ 4 Beitragsschuldner/-pflichtiger  
(1) Beitragspflichtig sind die Eltern. Lebt das Kind nur mit 
einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle 
der Eltern.  

(2) Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pfle-
geeltern ein Kinderfreibetrag nach § 32 Einkommensteu-
ergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die Per-
sonen, die diese Leistung erhalten, an die Stelle der El-
tern.  

 (3) Andere Personensorgeberechtigte treten an die 
Stelle der Eltern, soweit sie dem Kind zum Unterhalt ver-
pflichtet sind und für das Kind die Aufnahme in die Kin-
dertagespflege beantragt haben.  

(3) Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamtschuld-
ner.  
 

Begründung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Passus entfaltet in 
der Praxis keine Rele-
vanz und soll deshalb 
gestrichen werden.  

  1 
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Alt: § 5  
 

§ 5 Höhe des Elternbeitrages  
(1) Die Höhe der Elternbeiträge ist den Elternbeitragsta-
bellen als Anlage 1 und 2 zu dieser Satzung zu entneh-
men. Die Anlagen sind Bestandteile dieser Satzung. Die 
Elternbeitragstabellen berücksichtigen die unterschiedli-
che wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern, das Al-
ter der Kinder und den Betreuungsumfang.  

(2) Außerdem werden entsprechend der Anlage zu § 19 
KiBiz die unterschiedlichen wöchentlichen Betreuungs-
zeiten (25, 35 oder 45 Stunden) berücksichtigt.  

(3) In der Kindertagespflege ist die durchschnittliche täg-
liche Betreuungszeit maßgeblich. Diese ergibt sich aus 
der tatsächlichen Betreuungszeit, umgerechnet auf eine 
5-Tage-Woche (wöchentliche Gesamtbetreuungszeit: 5 
Tage = durchschnittlich tägliche Betreuungszeit). Es ist 
der bewilligte Förderumfang maßgeblich und nicht die 
tatsächliche Inanspruchnahme, da die Leistung entspre-
chend der Bewilligung bereitgehalten wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Neu: 
 

§ 5 Höhe der Elternbeiträge  
(1) Die Höhe der Elternbeiträge ist den Elternbeitragsta-
bellen als „Anlage 1 (Kindertageseinrichtungen, KTE)“ 
und „Anlage 2 (Kindertagespflege, KTP)“ zu dieser Sat-
zung zu entnehmen. Die Anlagen sind Bestandteile die-
ser Satzung. Die Elternbeitragstabellen berücksichtigen 
die unterschiedliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
Eltern, das Alter der Kinder und den Betreuungsumfang. 

(2) Außerdem werden entsprechend der Anlage zu § 19 
KiBiz die unterschiedlichen wöchentlichen Betreuungs-
zeiten (25, 35 oder 45 Stunden) berücksichtigt.  

(3) In der Kindertagespflege ist die regelmäßige monatli-
che Betreuungsleistung maßgeblich. Es ist der bewilligte 
Förderumfang maßgeblich und nicht die tatsächliche In-
anspruchnahme, da die Leistung entsprechend der Be-
willigung bereitgehalten wird. Der Elternbeitrag darf die 
Höhe der Geldleistung, die gemäß den Richtlinien zur 
Förderung von Kindern in Kindertagespflege in der Stadt 
Coesfeld vom 13.09.2016 gezahlt wird, nicht überstei-
gen.  
 

 

 

 

 

 

 

Begründung 
 
 
Es gelten erneut zwei 
Anlagen: Beitragstabel-
len u 2 / ü 2 Elternbei-
träge und Beitragstabel-
len u 2 / ü 2 Kinderta-
gespflege.  
 
 
 
 
 
Die bisher geltende Ta-
belle für die Kinderta-
gespflege ging von Kor-
ridoren für tägliche Be-
treuungszeiten aus. Die 
neue Tabelle ist auf die 
monatliche Betrach-
tungsweise abgestellt 
und korrespondiert somit 
mit der Abrechnung der 
Geldleistung in der Kin-
dertagespflege (vgl. 
Richtlinien zur Förde-
rung von Kindern in Kin-
dertagespflege vom 
13.09.2016) sowie mit 
der Abrechnung der 
Kita-Beiträge. Die Ein-
kommensstufen und 
Korridore korrespondie-
ren ebenfalls mit der 
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(4) Der Träger oder die Tagespflegeperson können von 
den Eltern zusätzlich ein Entgelt für das Mittagessen ver-
langen.  

(5) Besuchen mehr als ein Kind eines Beitragspflichtigen 
gleichzeitig eine Tageseinrichtung bzw. eine geförderte 
Kindertagespflege, so ist für jeweils das zweite und jedes 
weitere Kind ein Beitrag in Höhe von 25 % des einkom-
mensabhängigen Elternbeitrages nach den Anlagen zu 
dieser Satzung zu entrichten.  

(6) Als Erstkind gilt das Kind, für das sich nach dem Ein-
kommen, der Betreuungsart und der Betreuungsform der 
höchste Beitrag ergibt. Wenn mehrere Betreuungsformen 
in Ergänzung zueinander für dasselbe Kind gewährt wer-
den, so werden die jeweiligen Beiträge nach den Anla-
gen zu dieser Satzung nebeneinander erhoben.  

(7) Aufgrund landesgesetzlicher Regelung ist die Inan-
spruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtun-
gen oder Kindertagespflege durch Kinder, die am 1. Au-

 

 

 

 

 

 

 

(4) Der Träger oder die Tagespflegeperson können von 
den Eltern zusätzlich ein Entgelt für das Mittagessen ver-
langen.  

5) Besuchen mehr als ein Kind eines Beitragspflichtigen 
gleichzeitig eine Tageseinrichtung bzw. eine geförderte 
Kindertagespflege, so ist für jeweils das zweite und jedes 
weitere Kind ein Beitrag in Höhe von 25 % des einkom-
mensabhängigen Elternbeitrages nach den Anlagen zu 
dieser Satzung zu entrichten.  

(6) Als Erstkind gilt das Kind, für das sich nach dem Ein-
kommen, der Betreuungsart und der Betreuungsform der 
höchste Beitrag ergibt. Wenn mehrere Betreuungsformen 
in Ergänzung zueinander für dasselbe Kind gewährt wer-
den, so werden die jeweiligen Beiträge nach den Anla-
gen zu dieser Satzung nebeneinander erhoben.  

(7) Die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertages-
einrichtungen oder Kindertagespflege durch Kinder, die 
am 1. August des Folgejahres schulpflichtig werden, ist in 
dem Kindergartenjahr, das der Einschulung vorausgeht, 
beitragsfrei. Abweichend von Satz 1 ist für Kinder, die ab 
dem Schuljahr 2012/2013 vorzeitig in die Schule aufge-
nommen werden, die Inanspruchnahme von Angeboten in 

Höhe der Elternbeiträge 
für die Inanspruchnahme 
von Kindertageseinrich-
tungen. Es soll vermie-
den werden, dass der 
Beitrag im Einzelfall die 
Höhe der Geldleistung 
zur Entlohnung der Ta-
gespflegeperson über-
steigt, ein Fall der als 
Ausnahme bei geringer 
Betreuungsstundenzahl 
vorkommen kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Wortlaut des KiBiz 
aus § 23 Abs. 3 ist hier 
übernommen worden.  
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gust des Folgejahres schulpflichtig werden, in dem Kin-
dergartenjahr, das der Einschulung vorausgeht, beitrags-
frei. Abweichend von Satz 1 ist für Kinder, die ab dem 
Schuljahr 2012/2013 vorzeitig in die Schule aufgenom-
men werden, die Inanspruchnahme von Angeboten in 
Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege ab 
dem der verbindlichen Anmeldung zum 15.11. folgenden 
Monat für maximal 12 Monate beitragsfrei. Für Kinder, 
die aus erheblichen gesundheitlichen Gründen nach § 35 
Abs. 3 Schulgesetz vom Schulbesuch zurückgestellt wer-
den, ist die Inanspruchnahme von Angeboten in Kinder-
tageseinrichtungen oder Kindertagespflege nach § 23 
Abs. 3 Kinderbildungsgesetz ausnahmsweise zwei Kin-
dergartenjahre vor der Einschulung beitragsfrei.  
 
Besuchen in diesen Fällen mehr als ein Kind eines Bei-
tragspflichtigen gleichzeitig eine Tageseinrichtung bzw. 
eine geförderte Kindertagespflege, so ist für das zweite 
und jedes weitere Kind ein Beitrag in Höhe von 25 % des 
einkommensabhängigen Elternbeitrages nach den Anla-
gen zu dieser Satzung zu entrichten.  
 
 
(8) Für den Elternbeitrag im gesamten Kindergartenjahr 
zählt das Alter, das das Kind am 01.11. erreicht hat.  
 
 
 
(9) Die Elternbeiträge erhöhen sich jährlich zum 01.08., 
erstmals zum 01.08.2016, entsprechend der Regelung 
des Kinderbildungsgesetzes zur Erhöhung der Kindpau-
schalen. Änderungen des Steigerungsfaktors bei den 
Kindpauschalen finden bei der Erhöhung der Elternbei-
träge entsprechende Anwendung. 

Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege ab dem 
1. Dezember für maximal zwölf Monate beitragsfrei. Wer-
den Kinder aus erheblichen gesundheitlichen Gründen 
nach § 35 Absatz 3 Schulgesetz NRW für ein Jahr zurück-
gestellt, so beträgt die Elternbeitragsfreiheit nach Satz 1 
ausnahmsweise zwei Jahre.  
 
 
 
 
 
Ist ein Kind nach § 23 Abs. 3 KiBiz beitragsbefreit, so ist 
für jedes weitere Geschwisterkind, das nicht nach dieser 
Vorschrift beitragsbefreit ist, ein Beitrag nur noch in Höhe 
von 25 % des einkommensabhängigen Elternbeitrages 
nach den Anlagen zu dieser Satzung zu entrichten.  
 
 
(8) Für den Elternbeitrag im gesamten Kindergartenjahr 
zählt das Alter, das das Kind am 01.11. erreicht hat.  

 
 
 
 
(8) Die Elternbeiträge erhöhen sich jährlich zum 01.08., 
erstmals zum 01.08.2018, entsprechend der Regelung 
des Kinderbildungsgesetzes zur Erhöhung der Kindpau-
schalen. Änderungen des Steigerungsfaktors bei den 
Kindpauschalen finden bei der Erhöhung der Elternbei-
träge entsprechende Anwendung. 

(9) Der Beitrag ist auch zu entrichten, wenn das Kind die 
Leistungen vorübergehend nicht beansprucht und der 
Betreuungsplatz frei gehalten wird.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier handelt es sich aus-
schließlich um eine re-
daktionelle Änderung.  
 
 
Der bisherige Absatz 8 
ist aufgrund der neuen 
Regelung in § 2 Absatz 
5, die auf den relevanten 
Geburtstagsmonat ab-
stellt, zu streichen. Die 
Stichtagsregelung 01.11. 
nach dem KiBiz hat sich 
als schwer vermittelbar 
gegenüber den Eltern 
herausgestellt.  
 
In den Beitragstabellen 
„Satzungsanlagen 1a 
und 1b KTE“ ist die 
KiBiz-Steigerung zum 
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(10) Der Beitrag ist auch zu entrichten, wenn das Kind 
die Leistungen vorübergehend nicht beansprucht und der 
Betreuungsplatz frei gehalten wird.  

(11) Im Falle des § 4 Abs. 2 ist ein Elternbeitrag zu zah-
len, der sich nach der Elternbeitragsstaffel für die zweite 
Einkommensgruppe ergibt, es sei denn, nach der Eltern-
beitragstabelle ergibt sich ein niedrigerer Preis.  
 
 

 

 

 

(10) Im Falle des § 4 Abs. 2 ist ein Elternbeitrag zu zah-
len, der sich nach der Elternbeitragsstaffel für die zweite 
Einkommensgruppe ergibt, es sei denn, nach der Eltern-
beitragstabelle ergibt sich ein niedrigerer Beitrag.  

01.08.2017 bereits inklu-
diert.  
 
Redaktionelle Anpas-
sung, einheitliche Ver-
wendung des Begriffes 
Beitrag 
 
 
 
 
 

Alt: § 6 
 
§ 6 Einkommen  
(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe 
der positiven Einkünfte der Eltern im Sinne des § 2 Abs. 
1 und 2 des Einkommensteuergesetzes und vergleichba-
ren Einkünften, die im Ausland erzielt werden. Ein Aus-
gleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit 
Verlusten des zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht 
zulässig. Dem Einkommen im Sinne des Satzes 3 sind 
steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur 
Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen 
Leistungen für die Eltern und das Kind, für das der El-
ternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. Das Kindergeld 
nach §§ 62 ff. Einkommenssteuergesetz sowie nach dem 
Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschrif-
ten ist nicht hinzuzurechnen; das Elterngeld und das Be-
treuungsgeld nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur 
Elternzeit (BEEG) bleibt in Höhe der in § 10 Abs. 1 und 3 
BEEG genannten Beträge bei der Ermittlung des maß-
geblichen Einkommens unberücksichtigt.  

Neu: 
 
§ 6 Einkommen 
(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe 
der positiven Einkünfte der Beitragspflichtigen im Sinne 
des § 2 Absätze 1 und 2 Einkommenssteuergesetz und 
vergleichbaren Einkünften, die im Ausland erzielt werden. 
Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten 
und mit Verlusten des zusammen veranlagten Ehegatten 
ist nicht zulässig. 
 
(2) Dem Einkommen im Sinne des Absatzes 1 sind steu-
erfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur De-
ckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen 
Leistungen für die Beitragspflichtigen und für das Kind, für 
das der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. 
 
(3) Das Kindergeld gemäß §§ 62 ff EStG sowie nach dem 
Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschrif-
ten ist nicht hinzuzurechnen. 
 
(4) Das monatliche Elterngeld nach dem Gesetz zum El-
terngeld und zur Elternzeit (BEEG) bleibt in Höhe der in § 

 
 
Der gesamte § 6 wurde 
neu aufgeteilt und teil-
weise umformuliert. Sind 
keine expliziten Anmer-
kungen notiert, so han-
delt es sich um redaktio-
nelle Änderungen. 
 
Aus der Begründung 
zum Betreuungsgeldge-
setz geht hervor, dass 
es sich hierbei nicht um 
eine Leistung handelt, 
die primär der Sicher-
stellung des Lebensun-
terhaltes dienen soll. 
Dies spricht für eine 
Nichtberücksichtigung 
ebenso wie das Auslau-
fen der Hilfe, die nur 
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(2) Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäfti-
gungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung eines Man-
dats und steht ihm aufgrund dessen für den Fall des Aus-
scheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an de-
ren Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzli-
chen Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist 
dem nach dem Absatz 1 ermittelten Einkommen ein Be-
trag von 10 % der Einkünfte aus diesem Beschäftigungs-
verhältnis oder aufgrund der Ausübung des Mandats hin-
zuzurechnen. Für das dritte und jedes weitere Kind sind 
die nach § 32 Abs. 6 Einkommensteuergesetz zu gewäh-
renden Freibeträge von dem ermittelten Einkommen ab-
zuziehen. Außerdem werden die gem. § 10 Abs.1 Nr. 5 
Einkommenssteuergesetz bei den Sonderausgaben 
steuerlich anerkannten Kinderbetreuungskosten von dem 
ermittelten Einkommen abgezogen.  

 
 

 

10 Abs. 1 und 3 BEEG genannten Beträge bei der Berech-
nung des Elternbeitrages unberücksichtigt.  
 
(5) Bezieht ein Beitragspflichtiger Einkünfte aus einem Be-
schäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung eines 
Mandats und steht im aufgrund dessen für den Fall des 
Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an 
deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzli-
chen Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist 
dem ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 Prozent 
des aus dem Beschäftigungsverhältnis oder der Man-
datsausübung ermittelten Einkommen hinzuzurechnen. 
 
(6) Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 
32 Abs. 6 Einkommensteuergesetz zu gewährenden Frei-
beträge von dem ermittelten Einkommen abzuziehen. 
 
(7) Beitragspflichtige, die laufende Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozi-
algesetzbuch (SGB II), dem Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch (SGB XII) oder nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz (AsylbLG) erhalten, sind für die Dauer des Leistungs-
bezuges in der ersten Einkommensstufe der Anlagen (El-
ternbeitrag 0,00 €) einzustufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noch in den bereits be-
willigten Fällen bis zum 
dritten Geburtstag des 
Kindes gezahlt wird 
(Auslaufen in 2018/19). 
Aus diesen Gründen 
wird vorgeschlagen, den 
Passus „und das Betreu-
ungsgeld“ zu streichen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Praxis hat gezeigt, 
dass ohne diese Klar-
stellung in einigen Ein-
zelfällen diese Perso-
nengruppe doch zu Leis-
tungen heranzuziehen 
ist, was mit hohem Ver-
waltungsaufwand ver-
bunden ist und nicht der 
Intention entspricht, ge-
rade die Kinder dieser 
Personengruppen mit 
den Betreuungsangebo-
ten zu erreichen.  
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Alt: § 7 
 
§ 7 Nachweis des Einkommens  
(1) Maßgebend ist das Einkommen in dem der Angabe 
vorangegangenen Kalenderjahr. Abweichend von Satz 1 
ist das Zwölffache des Einkommens des letzten Monats 
zugrunde zu legen, wenn es voraussichtlich auf Dauer 
höher oder niedriger ist als das Einkommen des voraus-
gegangenen Kalenderjahres. Wird das Zwölffache des 
Einkommens des letzten Monats zugrunde gelegt, so 
sind auch Einkünfte zuzurechnen, die zwar nicht im letz-
ten Monat bezogen wurden, aber im laufenden Jahr an-
fallen. Der Elternbeitrag ist ab dem Kalendermonat nach 
Eintritt der Änderung neu festzusetzen. Soweit Monats-
einkommen nicht bestimmbar sind oder das zu erwar-
tende Jahreseinkommen vom 12fachen des Monatsein-
kommens so erheblich abweicht, ist abweichend von 
Satz 2 auf das zu erwartende Jahreseinkommen abzu-
stellen. Änderungen der Einkommensverhältnisse, die zu 
einem höheren Elternbeitrag führen können, sind unver-
züglich anzugeben.  

 

 

(2) Bei der Aufnahme und danach auf Verlangen haben 
die Eltern der Stadt Coesfeld schriftlich anzugeben und 
nachzuweisen, welche Einkommensgruppe gemäß der 
Anlage nach § 5 dieser Satzung ihren Elternbeiträgen zu-
grunde zu legen ist. Ohne Angaben zur Einkommens-
höhe oder ohne den geforderten Nachweis ist der 
höchste Elternbeitrag der jeweiligen Beitragsstufe zu leis-
ten.  

Neu:  rückwirkende Überprüfung 
 
§ 7 Maßgebliches Einkommen, vorläufige und rückwir-
kende Beitragsfestsetzung 
 
(1) Maßgebend ist das Einkommen des Kalenderjahres, in 
dem die Beitragspflicht (§ 2) besteht. 
 
 
(2) Um Beiträge bereits mit Entstehen der Beitragspflicht 
erheben zu können, erfolgt zunächst eine vorläufige Bei-
tragserhebung auf der Grundlage des Einkommens des 
vorangegangenen Kalenderjahres. Eine endgültige und 
rückwirkende Beitragsfestsetzung erfolgt, wenn das Ein-
kommen im Sinne des Absatzes 1 festgestellt werden 
kann. Die im Rahmen der vorläufigen Beitragsberechnung 
entrichteten Beiträge werden dabei angerechnet.  
 
(3) Wenn das Einkommen des vorangegangenen Jahres 
noch nicht feststeht oder von dem zu erwartenden maß-
geblichen Jahreseinkommen voraussichtlich abweicht, er-
folgt die vorläufige Beitragserhebung im Sinne von Abs. 2 
S. 1 unter Zugrundelegung des Zwölffachen des Einkom-
mens des letzten Monats. Wird das Zwölffache des Ein-
kommens des letzten Monats zugrunde gelegt, so sind 
auch Einkünfte zuzurechnen, die zwar nicht im letzten Mo-
nat bezogen wurden, aber im laufenden Jahr anfallen. So-
weit Monatseinkommen nicht bestimmbar sind oder das 
zu erwartende Jahreseinkommen vom Zwölffachen des 
Monatseinkommens erheblich abweicht, ist abweichend 
von Satz 1 auf das zu erwartende Jahreseinkommen ab-
zustellen. Änderungen, die zu einem höheren oder niedri-
geren Elternbeitrag führen können, sind unverzüglich an-
zugeben. Der Elternbeitrag ist ab dem Kalendermonat 
nach Eintritt der Änderung vorläufig neu festzusetzen.  

 
 
§ 7 wurde neu gefasst, 
um das Verfahren für die 
Eltern/ Beitragspflichti-
gen transparenter darzu-
stellen.  
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(4) Mit Entstehen der Beitragspflicht (§ 2) und auf Verlan-
gen der Stadt Coesfeld haben die Eltern der Stadt Coes-
feld schriftlich anzugeben und nachzuweisen, wie hoch ihr 
Einkommen im Sinne des Absatzes 3 bzw. des Absatzes 
2 ist. Ohne Angaben zur Einkommenshöhe oder ohne den 
geforderten Nachweis wird die höchste Einkommens-
gruppe zugrunde gelegt.  
 
(5) Bei der endgültigen Beitragsfestsetzung im Sinne von 
Absatz 2 Satz 2 wird das Einkommen nach Absatz 1 zu-
grunde gelegt. Ergibt sich in diesem Fall eine andere Bei-
tragshöhe als bei der vorläufigen Beitragserhebung, ist 
diese endgültig und rückwirkend ab Beginn des Kalender-
jahres festzusetzen. Ist die Beitragspflicht erst im Laufe 
des Kalenderjahres entstanden, gilt die endgültige Bei-
tragshöhe ab Entstehen der Beitragspflicht.  

 
(6) Für die Festsetzungsfrist gilt § 12 Abs. 1 Nr. 4 b des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW) i. V. m. § 169 Abs. 2 Satz 1 und § 
170 Abs. 2 Nr. 1 Abgabenordnung(AO). Die Verjährungs-

frist für die rückwirkende Festsetzung der Elternbeiträge 
beträgt vier Jahre. 
 
 

 
Alt: 
 
§ 8 Erlass des Elternbeitrages  
(1) In begründeten Ausnahmefällen kann der Elternbei-
trag nach dieser Satzung auf Antrag ganz oder teilweise 
erlassen werden, wenn die Belastung den Eltern und 
dem Kind nicht zuzumuten ist. Die Entscheidung trifft der 

Neu: 
 
§ 8 Erlass des Elternbeitrages  
(1) In begründeten Ausnahmefällen kann der Elternbei-
trag nach dieser Satzung auf Antrag ganz oder teilweise 
erlassen werden, wenn die Belastung den Eltern und 
dem Kind nicht zuzumuten ist. Die Entscheidung trifft der 
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örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach den ge-
setzlichen Vorschriften des § 90 SGB VIII.  

(2) Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten 
die §§ 82 bis 85, 87 und 88 des SGB XII entsprechend.  
 
§ 9 Datenschutz  
Die Stadt Coesfeld darf die zur Durchführung dieser Sat-
zung und die mit der Antragstellung erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten erheben, speichern und weiterver-
arbeiten. Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt 
unter Beachtung der Vorschriften des Achten Sozialge-
setzbuches (SGB VIII) in der jeweils geltenden Fassung.  
 
§ 10 Ordnungswidrigkeiten  
Ordnungswidrig handelt, wer die in § 7 bezeichneten An-
gaben vorsätzlich oder fahrlässig unrichtig oder unvoll-
ständig macht. Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 17 
Ordnungswidrigkeitengesetz mit einer Geldbuße von bis 
zu 1.000 Euro geahndet werden.  
 
Alt:  
§ 11 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.08.2016 in Kraft. 
 

örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach den ge-
setzlichen Vorschriften des § 90 SGB VIII.  

(2) Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten 
die §§ 82 bis 85, 87 und 88 des SGB XII entsprechend.  
 
§ 9 Datenschutz  
Die Stadt Coesfeld darf die zur Durchführung dieser Sat-
zung und die mit der Antragstellung erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten erheben, speichern und weiterver-
arbeiten. Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt 
unter Beachtung der Vorschriften des Achten Sozialge-
setzbuches (SGB VIII) in der jeweils geltenden Fassung.  
 
§ 10 Ordnungswidrigkeiten  
Ordnungswidrig handelt, wer die in § 7 bezeichneten An-
gaben vorsätzlich oder fahrlässig unrichtig oder unvoll-
ständig macht. Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 17 
Ordnungswidrigkeitengesetz mit einer Geldbuße von bis 
zu 1.000 EUR geahndet werden.  
 
Neu: 
§ 11 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.08.2017 in Kraft 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderungen sollen mit 
dem neuen Kindergar-
tenjahr eintreten. 
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